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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Nach den Kriterien der EG und der WHO gilt eine Person als arm, wenn ihr Einkommen
weniger als die Hälfte des Einkommens beträgt, das in einem Land durchschnittlich zur
Verfügung steht. Geht man von dieser Definition der Armutsschwelle  aus, leben 8
Prozent oder ungefähr 500'000 Menschen in der Schweiz in Armut. Dient als
Richtschnur die für die Entrichtung von Ergänzungsleistungen der AHV/IV massgebliche
Einkommensgrenze, so sinkt der Anteil der Armen auf 4 Prozent. Auf 10 Prozent steigt
er dagegen, wenn die für Mietzinszuschüsse massgebliche Einkommensgrenze
berücksichtigt wird. Dies ergab eine Untersuchung des Instituts für Sozialwissenschaft
der Universität Lausanne. Noch erschreckendere Zahlen lieferte eine Armutsstudie im
Kanton Neuenburg, derzufolge mindestens ein Sechstel, wahrscheinlicher aber eher ein
Fünftel der Bevölkerung unter der von EG und WHO definierten Armutsschwelle lebt.
Aufgeschreckt durch diese Zahlen reichte die FDP-Fraktion ein Postulat (Po 90.926)
ein, das für das Jubiläumsjahr eine nationale Konferenz zum Thema Armut anregt. 1
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Durch in der Gesellschaft aufgekeimte Diskussionen sah sich die Kommission für
Gesundheit und soziale Sicherheit des Nationalrates (SGK-NR) 2014 veranlasst, mit
einem Postulat die Grundzüge eines Rahmengesetzes für die Sozialhilfe abstecken zu
lassen. Der Bundesrat wurde mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, welche in einem
Bericht erwägt werden sollten. Diese reichten von der Regelung von Zuständigkeiten
über organisatorische Standards bis hin zu einer Harmonisierung der Sozialhilfe.
Gleichzeitig müsse abgewogen werden, ob ein solches Gesetz überhaupt
verfassungsmässig wäre. Falls nicht, soll die Regierung eine entsprechende
Verfassungsänderung vorschlagen. Gegenwärtig liegt die Sozialhilfe in der Kompetenz
der Kantone und der Gemeinden, welche sich überwiegend an die Richtlinien der
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) halten. Die grösste Kritik der damaligen Debatte galt der
Organisationsform der SKOS, welche als privater Verein eine staatliche Aufgabe
übernimmt. Dadurch fehle es an demokratischer Legitimation. Verschiedene
Gemeinden, die 2013 aus der SKOS ausgetreten waren, forderten denn auch die
Auseinandersetzung mit einer Neuorganisation oder der Implementation eines
Gesetzes, wie es im Postulat vorgeschlagen wurde. Die SGK ihrerseits sah zudem
Handlungsbedarf in der besseren Koordination zwischen der Invaliden- und
Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat gab in seiner Stellungnahme an, er wolle die
Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung der Kantone nicht überdenken. Er zeigte
sich jedoch bereit, im geforderten Bericht aufzuzeigen, inwieweit ein Rahmengesetz
der Sozialhilfe in den Kantonen von Nutzen sein könnte. Die Ratsdebatte gestaltete sich
kurz. Zwar standen die Regierung und die Kommission für das Anliegen ein, Nationalrat
de Courten (svp, BL) versuchte jedoch, das Postulat zu verhindern. Die Gemeinden
sollen weiterhin ihre eigenen Grundsätze anwenden dürfen und damit örtliche und
regionale Gegebenheiten berücksichtigen können. Zudem gab er zu bedenken, dass das
Ansinnen bereits mehrmals gescheitert war: Zuletzt hatte der Ständerat 2013 eine
gleichlautende, in der grossen Kammer bereits angenommene Motion abgelehnt.
Hauchdünn konnten sich die Befürworter in der Gesamtabstimmung durchsetzen: Mit
88 zu 87 Stimmen (ohne Enthaltungen) erhielt der Bundesrat seinen Auftrag. Zu den
Abstimmungsverlierern gehörten die SVP und die FDP. 2
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1) SN, 1.10.90., "Hainard (1990) Avons-nous des pauvres?: enquête sur la précarité et la pauvreté dans le canton de
Neuchâtel" ; LM, 2.11.90. Verhandl. B. vers., 1990, V. S. 57 f. Bulletin NFP 29, Nr. 1, September 1990, S. 7
2) AB NR, 2014, S. 183 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 1


